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Vorwort

Das Bankaufsichtsrecht - und damit KWG und CRR – sind ein volatiles Rechtsgebiet. Insbesondere
die Mindesteigenmittelanforderungen prägen die geschäftspolitischen Spielräume und die Wett-
bewerbsfähigkeit der Institute maßgeblich. Kapital-, Liquiditäts- und weitere regulatorische Vorgaben
verursachen Kosten und Personalaufwand, die sich unmittelbar in den Preisen von Bankprodukten und
in strategischen Allokationsentscheidungen widerspiegeln. Seit der 6. Auflage haben sich wiederum
zahlreiche gesetzlichen Regelungen und Vorgaben der BaFin verändert oder sind hinzugekommen.
Dies ist Anlass, drei Jahre nach dem Erscheinen der Vorauflage eine weitere Überarbeitung unseres
Kommentars vorzulegen. Dabei hat sich auch der Herausgeberkreis um Herrn Prof. Dr. Frank Schäfer
und Herrn Dr. Marius Schulte-Mattler erweitert. Auch Autoren sind hinzugekommen und einige
ausgeschieden.

Bei den ergänzenden Bestimmungen ist insbesondere Gesetz über den Zweitmarkt für notleidende
Kredite und über Kreditdienstleistungsinstitute (Kreditzweitmarktgesetz – KrZwMG) vom 20. Dezem-
ber 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) hinzugekommen. Es ist in einem gesonderten Abschnitt kommen-
tiert. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) vom 11. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 354) und
das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz (FinmadiG) vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438)
haben beträchtliche Änderungen im KWG bewirkt. Auch ergänzende Regelungen, wie die Instituts-
vergütungsverordnung erfuhren eine Weiterentwicklung. Erwähnenswert ist schließlich die Erweiterung
der organisatorischen Pflichten von Geschäftsleitern, Risikoträgern und Aufsichtsorganen besonders
aufgrund der fortentwickelten Mindestanforderungen an das Risikomanagement der BaFin. Ein Über-
blick über die Entwicklung der Regelungen findet sich in der Einleitung.

Im Jahr 2017 veröffentlichte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) seine internationalen
Reformvorschläge unter dem Titel „Abschluss der Basel-III-Reformen nach der Krise“ (BCBS 424)
und läutete damit die bislang umfangreichste regulatorische Änderungswelle im internationalen Ban-
kenaufsichtsrecht ein. In der Praxis wird dieses Regelwerk zusammen mit weiteren Baseler Standards
häufig als „Basel-IV-Maßnahmenbündel“ bezeichnet. Der Begriff soll verdeutlichen, dass es sich in
Umfang und Wirkung um eine weitreichende Weiterentwicklung von Basel III handelt. Für die
Umsetzung dieser Empfehlungen in europäisches Recht waren zwei Bankenpakete erforderlich.

Das im Jahr 2024 von der EU-Kommission verabschiedete Bankenpaket II, auch „CRD-VI-CRR-
III-Paket“ genannt, ist der zentrale Anlass für die umfängliche Neubearbeitung von Band 2. Das
Bankenpaket II enthält die Übernahme einer ganzen Reihe von Basel-IV-Standards in die Capital
Requirements Directive (CRD) und Capital Requirements Regulation (CRR), die nicht im Banken-
paket I (CRD-V-CRR-II-Paket) aus dem Jahr 2019 Berücksichtigung fanden. Die CRD VI (RL (EU)
2024/1619) aktualisiert und erweitert dazu die Regelungen der CRD IV (RL 2013/36/EU) und die
neue CRR III (VO (EU) Nr. 2024/1623) die Vorgaben der CRR I (VO (EU) Nr. 575/2013). Die
EU schließt einen mehrjährigen Umsetzungsprozess ab und setzt zugleich neue Akzente, die über die
reine Eigenmittelmechanik hinausgehen (insb. Governance-, Aufsichts- und ESG-Dimensionen).

Die vorliegenden zwei Bände der siebten Auflage berücksichtigen weitgehend regulatorische Ent-
wicklungen bis 31. Dezember 2025. Sie zeigen die Vielzahl der umgesetzten Neuerungen und
Änderungen auf dem Gebiet der Bankenaufsicht auf und bringen die Kommentierungen des Kreditwe-
sengesetzes (KWG), Kreditzeitmarktgesetzes und Restrukturierungsfondsgesetzes auf den derzeitigen
Stand. Auch die Kommentierungen der zum KWG gehörenden Rechtsverordnungen wurden aktuali-
siert. Dazu gehören neben der überarbeiteten und erweiterten CRR-III-Verordnung auch die An-
zeigenverordnung, Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung, Großkredit- und Mil-
lionenkreditverordnung, Institutsvergütungsverordnung, Liquiditätsverordnung sowie Solvabilitätsver-
ordnung.

Das Zusammentreffen der Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen Bereichen der Markt-
teilnehmer reflektiert neben der Kommentierung auch eine Vielfalt fachlicher Perspektiven auf die
neuen Regelungswerke. Wir danken allen Autorinnen und Autoren, die mit ihren Beiträgen eine
derart umfassende und differenzierte Überarbeitung ermöglicht haben. Dem Beck Verlag danken wir
für die fachkundige Unterstützung und die technische Umsetzung. Schließlich danken wir allen
Leserinnen und Lesern der Kommentare, die uns Anregungen für die Überarbeitung übermittelt
haben. Die Herausgeber, Autorinnen und Autoren sind für Hinweise zu Inhalt und Gestaltung des
Werks stets dankbar.

Bergisch-Gladbach, Berlin und Düsseldorf im März 2026 Die Herausgeber
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